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Gemeinsame Tagung des RID-Fachausschusses und der 
Arbeitsgruppe für die Beförderung gefährlicher Güter 
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Tagesordnungspunkt 5: Interpretation 
 
 
 

Beförderung von Erdgas, tiefgekühlt, flüssig (LNG) in Tanks 
 
 
 

Antrag Frankreichs 
 

 
 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

 

Erläuternde Zusammenfassung: Ziel des vorliegenden Dokuments ist es, eine Klar-
stellung der für den Bau von Tanks zur Beförderung 
von Erdgas, tiefgekühlt, flüssig (LNG) der UN-
Nummer 1972 geltenden Vorschriften herbeizufüh-
ren. 

 

 
 
Die Beförderung von Erdgas, tiefgekühlt, flüssig (LNG) der UN-Nummer 1972 gewinnt wegen sei-
ner Verwendung für den Antrieb von Schiffen und Fahrzeugen zunehmend an Bedeutung. 
 
In Absatz 6.8.2.6.1 ADR sind zwei Normen für die Auslegung und den Bau von Tanks aufgeführt: 
 

 EN 13530-2:2002: Kryo-Behälter – Große ortsbewegliche, vakuum-isolierte Behälter – Teil 2: 
Bemessung, Herstellung und Prüfung und 
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 EN  14398-2:2003: Kryo-Behälter – Große ortsbewegliche, nicht vakuum-isolierte Behälter – 
Teil 2: Bemessung, Herstellung und Prüfung. 

 
Beide Normen verweisen auf ihren Teil 1 (Grundanforderungen), in dem der Anwendungsbereich 
anscheinend klar mit kryogenen Flüssigkeiten definiert ist, die in der Tabelle 1 mit ihren UN-
Nummern aufgeführt sind. 
 
Die UN-Nummer 1972 erscheint zwar in der Norm EN 13530-1, nicht jedoch in der Norm 
EN 14398-1. Dies bedeutet, dass ein Tank zur Beförderung von Erdgas, tiefgekühlt, flüssig (LNG) 
vakuumisoliert sein muss und ein nicht vakuumisolierter Tank nicht für die Beförderung verwendet 
werden darf. 
 
Frankreich wäre für eine Bestätigung dieser Interpretation durch die Gemeinsame Tagung dank-
bar. 
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